
1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren  

für die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung des Zweckverbandes 

„Abwasserverband Siek“ (Beitrags- und Gebührensatzung) 

 

 

Aufgrund des § 5 Abs. 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in der Fassung 

vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl-H. 2003, 122) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung 

für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, 57) und der 

§§ 1, 2, 6, 8, 9 und 9 a des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in 

der Fassung vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. 2005, 27) und der §§ 1 und 2 des Gesetzes 

zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes in der Fassung vom 13.11.1990 (GVOBl. 

Schl.-H. 1990, 545) hat der Abwasserverband Siek in seiner Verbandsversammlung am 

27.02.2019 folgende 1. Änderung der Satzung vom 19.12.2016 beschlossen: 

 

Artikel 1 Änderungen 

 

1. § 1 Absatz 2 Buchstabe a wird wie folgt neu gefasst: 

a) Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die erstmalige Herstellung, den weiteren Ausbau 

oder Umbau der Abwasseranlagen einschließlich der Kosten für den ersten 

Grundstücksanschluss (Abwasserbeiträge), 

 

2. Es wird einer neuer Paragraph 3 eingefügt: 

§ 3 Beitragsfähige Aufwendungen 

(I) Beitragsfähig sind alle Aufwendungen an der zentralen öffentlichen 

Abwasserbeseitigungsanlage nach dieser Abwassersatzung, die erforderlich sind, um ein 

Grundstück an die Abwasseranlage anzuschließen. 

(II) Bei der Berechnung der Beitragssätze sind Zuschüsse sowie die durch spezielle 

Deckungsmittel auf andere Weise gedeckten Aufwandsteile abzuziehen. 

 

3. Es wird einer neuer Paragraph 4 eingefügt: 

§ 4 Berechnung des Beitrags 

Der Beitrag errechnet sich durch die Vervielfältigung der nach den Bestimmungen über den 

Beitragsmaßstab berechneten und gewichteten Grundstücksfläche (§ 6) mit dem 

Beitragssatz. 

 

4. neue Nummerierung 

Durch die neu eingefügten Paragraphen 3 und 4 verschiebt sich die Nummerierung der 

folgenden Paragraphen um 2 Nummern. 

 

5. Nach § 3 (alt), neu § 5 Absatz 1 Buchstabe a) wird ein „oder“ eingefügt. 

 

6. § 4 (alt), neu § 6 Absatz 2 wird in Satz 1 wie folgt gefasst: 

Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenbeitrags werden für das erste 

Vollgeschoss 100 %, für das zweite 20 %, für das dritte 15 % und für alle weiteren 10 % der 

Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 

 



7. Es wird in § 5 (alt), neu § 7 Absatz 1 hinter der Zahl „2,10 €“ die Bezeichnung: „/m²“ 

eingefügt. 

 

8. Nach § 5 (alt), neu § 7 wird ein neuer Paragraph 8 eingefügt: 

§ 8 Ablösung 

Vor Entstehung der Beitragspflicht kann der Beitragsanspruch im Ganzen durch Vertrag 

zwischen dem Beitragspflichtigen und dem Verband in Höhe des voraussichtlich 

entstehenden Anspruchs abgelöst werden. Für die Berechnung des Ablösebetrages gelten 

die Bestimmungen dieser Satzung (§§ 6, 7) entsprechend. 

 

9. neue Nummerierung 

Die Nummerierung der folgenden Paragraphen verschiebt sich demensprechend um 3 

Nummern. 

 

10. In § 8 (alt), neu § 11 Absatz 1 Satz 2 ändert sich der Verweis „§ 6“ in § 9“. 

 

11. § 10, neu § 13 letzter Satz entfällt, dafür wird der folgende Satz eingefügt: §§ 8, 10 und 

11 gelten entsprechend. 

 

 

12. In § 11 (alt), neu § 14 wird Satz 1 zu Absatz1. Satz 2 wird gestrichen, dafür wird 

folgender Absatz 2 neu eingefügt: 

Für die Erbringung gesonderter Leistungen des Verbandes werden Verwaltungsgebühren 

erhoben. 

 

13. In § 12 (alt), neu § 15, Absatz 8 Nummer 1 Buchstabe c wird das Wort Abwasser 

durch Klärschlamm ersetzt. 

 

14. In § 13 (alt), neu: § 16 Absatz 3 wird der Verweis von § 17 ersetzt durch Verweis auf § 

20 ersetzt. 

 

15. In § 15 (alt), neu: § 18 Absatz 2 wird der Verweis von § 12 ersetzt durch Verweis auf § 

15. 

 

Artikel 2 Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 

 

ausgefertigt: 

Siek, den 27.03.2019 

 

 

 

Dieter Schippmann 

(Verbandsvorsteher) 


